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ten syrischen Golan und fordert in dieser Hinsicht die vollständige Durchführung aller einschlägigen Reso-
lutionen des Sicherheitsrats, so unter anderem der Resolutionen 446 (1979), 452 (1979) vom 20. Juli 1979, 
465 (1980), 476 (1980) und 1515 (2003) vom 19. November 2003; 

 4. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel ihre in dem Gutachten des Internationalen Gerichts-
hofs vom 9. Juli 200489 genannten rechtlichen Verpflichtungen erfüllt; 

 5. wiederholt ihre Forderung, alle Gewalthandlungen, Zerstörungen, Belästigungen und Provo-
kationen seitens israelischer Siedler, vor allem gegen palästinensische Zivilpersonen und ihr Eigentum, 
einschließlich historischer und religiöser Stätten, und Agrarland, zu verhindern; 

 6. fordert eine Rechenschaftspflicht für die rechtswidrigen Handlungen israelischer Siedler in 
dem besetzten palästinensischen Gebiet und unterstreicht in dieser Hinsicht die Notwendigkeit der Durch-
führung der Resolution 904 (1994) des Sicherheitsrats, in der der Rat die Besatzungsmacht Israel aufforder-
te, auch weiterhin Maßnahmen zu beschließen und durchzuführen, so unter anderem auch die Beschlag-
nahme von Waffen, mit dem Ziel, rechtswidrige Gewalthandlungen seitens israelischer Siedler zu verhin-
dern, und in der er forderte, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit und den Schutz der pa-
lästinensischen Zivilpersonen in dem besetzten Gebiet zu gewährleisten; 

 7. legt allen Staaten und internationalen Organisationen nahe, auch weiterhin aktiv eine Politik zu 
verfolgen, die die Achtung ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen im Hinblick auf alle rechtswidrigen 
israelischen Praktiken und Maßnahmen in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-
Jerusalems, insbesondere in israelischen Siedlungen, sicherstellt; 

 8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung 
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 68/83 

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 11. Dezember 2013, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 
165 Stimmen bei 8 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/68/425, Ziff. 20)96: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik 
Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, 
Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, 
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burundi, Cabo Verde, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, 
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, 
Haiti, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordani-
en, Kambodscha, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, 
Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, 
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, 
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Peru, Philippinen, 
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Sa-
moa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, 
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und 
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und 
Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Us-
bekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 

______________ 
96 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, 
Bahrain, Bangladesch, Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Brunei Darussalam, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Dschibuti, Ecuador, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mali, Marokko, 
Mauretanien, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Oman, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Südafrika, Sudan, Tunesien, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania und Staat Palästina. 
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 Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Palau, Panama, 
Vereinigte Staaten von Amerika. 
 Enthaltungen: Honduras, Kamerun, Kiribati, Malawi, Papua-Neuguinea, Paraguay, Südsudan, Vanuatu. 
 

68/83. Israelische Praktiken, die die Menschenrechte des palästinensischen Volkes in dem 
besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, beeinträchtigen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte97, 

 sowie unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte98, den In-
ternationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte98 und das Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes99 und erklärend, dass diese Menschenrechtsübereinkünfte in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, geachtet werden müssen, 

 in Bekräftigung ihrer einschlägigen Resolutionen, namentlich der Resolution 67/121 vom 
18. Dezember 2012, sowie der auf ihrer zehnten Notstandssondertagung verabschiedeten Resolutionen, 

 unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des Menschenrechtsrats, 

 sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats und unter Betonung der 
Notwendigkeit ihrer Durchführung, 

 nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die 
die Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beeinträchti-
gen100, und des Berichts des Generalsekretärs über die Tätigkeit des Sonderausschusses101, 

 Kenntnis nehmend von den jüngsten Berichten des Sonderberichterstatters des Menschenrechtsrats 
über die Menschenrechtssituation in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten102 sowie von den 
anderen einschlägigen jüngsten Berichten des Menschenrechtsrats, 

 im Bewusstsein der Verantwortung der internationalen Gemeinschaft für die Förderung der Men-
schenrechte und die Gewährleistung der Achtung des Völkerrechts und diesbezüglich an ihre Resolution 
2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970 erinnernd, 

 unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 2004103 sowie unter 
Hinweis auf die Resolutionen der Generalversammlung ES-10/15 vom 20. Juli 2004 und ES-10/17 vom 
15. Dezember 2006, 

 insbesondere Kenntnis nehmend von der Antwort des Gerichtshofs, namentlich von seiner Feststel-
lung, dass der Bau der Mauer durch die Besatzungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen Gebiet, 
einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung, sowie die mit der Mauer verbundenen Vorkehrun-
gen völkerrechtswidrig sind, 

 Kenntnis nehmend von ihrer Resolution 67/19 vom 29. November 2012, 

 in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des gewaltsamen Gebietserwerbs, 

______________ 
97 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf. 
98 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 
Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; 
AS 1993 725 (Sozialpakt). 
99 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 I I S. 121; 
LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 
100 A/68/379. 
101 A/68/355. 
102 A/HRC/20/32; siehe auch A/68/376 und Corr.1. 
103 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1. 
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 sowie bekräftigend, dass das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilperso-
nen in Kriegszeiten104 auf das besetzte palästinensische Gebiet, einschließlich Jerusalems, und andere seit 
1967 von Israel besetzte arabische Gebiete Anwendung findet, 

 ferner in Bekräftigung der Verpflichtungen, die die Vertragsstaaten des Vierten Genfer Abkom-
mens104 nach den Artikeln 146, 147 und 148 im Hinblick auf Strafbestimmungen, schwere Verletzungen 
und die Verantwortlichkeiten der Hohen Vertragsparteien haben, 

 erneut erklärend, dass alle Staaten das Recht und die Pflicht haben, im Einklang mit dem Völker-
recht und dem humanitären Völkerrecht Maßnahmen zu ergreifen, um tödlichen, gegen ihre Zivilbevölke-
rung gerichteten Gewalttaten entgegenzuwirken und so das Leben ihrer Bürger zu schützen, 

 betonend, dass die im Rahmen des Nahost-Friedensprozesses geschlossenen israelisch-
palästinensischen Übereinkünfte, einschließlich der Vereinbarungen von Scharm esch-Scheich, vollständig 
eingehalten werden müssen und dass der Fahrplan des Quartetts für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung 
des israelisch-palästinensischen Konflikts105 umgesetzt werden muss, 

 sowie betonend, dass das Abkommen über die Bewegungsfreiheit und den Zugang sowie die Ein-
vernehmlichen Grundsätze für den Grenzübergang Rafah, beide vom 15. November 2005, uneingeschränkt 
angewandt werden müssen, damit die palästinensische Zivilbevölkerung sich innerhalb des Gazastreifens 
frei bewegen und ihn ungehindert betreten und verlassen kann, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die anhaltende systematische Verletzung der Men-
schenrechte des palästinensischen Volkes durch die Besatzungsmacht Israel, insbesondere durch übermäßi-
ge Gewaltanwendung und Militäroperationen, die Tote und Verletzte unter der palästinensischen Zivilbe-
völkerung fordern, darunter Kinder, Frauen sowie gewaltfreie und friedliche Demonstranten, über die will-
kürliche Haft und Gefangenhaltung von Palästinensern, von denen einige seit Jahrzehnten inhaftiert sind, 
die Anwendung von Kollektivstrafen, die Abriegelung von Gebieten, die Beschlagnahme von L and, die 
Errichtung und den Ausbau von Siedlungen, den Bau einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, deren Verlauf von der Waffenstillstandslinie von 1949 abweicht, die Zerstörung von Eigentum und 
Infrastruktur, die Vertreibung von Zivilpersonen sowie alle anderen Maßnahmen, die Israel zur Änderung 
des Rechtsstatus, der geografischen Beschaffenheit und der demografischen Zusammensetzung des besetz-
ten palästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems, ergreift, 

 insbesondere ernsthaft besorgt über die kritische humanitäre, sozioökonomische und Sicherheitsla-
ge im Gazastreifen, namentlich infolge der anhaltenden Abriegelungen und gravierenden Einschränkungen 
der Wirtschaftstätigkeit und der Bewegungsfreiheit, die einer Blockade gleichkommen, der fortdauernden 
negativen Auswirkungen der Militäroperationen von Dezember 2008 bis Januar 2009, die zahlreiche Tote 
und Verletzte, insbesondere unter der palästinensischen Zivilbevölkerung, darunter Kinder und Frauen, 
gefordert, erhebliche Zerstörungen und Schäden an palästinensischen Häusern, Sachwerten, lebenswichti-
gen Infrastrukturen und öffentlichen Institutionen, darunter Krankenhäuser, Schulen und Einrichtungen der 
Vereinten Nationen, verursacht und zur Binnenvertreibung von Zivilpersonen geführt haben, sowie über 
das Abfeuern von Raketen nach Israel, 

 betonend, dass alle Parteien die Resolution 1860 (2009) des Sicherheitsrats vom 8. Januar 2009 und 
die Resolution ES-10/18 der Generalversammlung vom 16. Januar 2009 vollständig durchführen müssen, 

 in ernster Sorge über Berichte, wonach während der Militäroperationen im Gazastreifen von De-
zember 2008 bis Januar 2009 schwere Menschenrechtsverletzungen und schwere Verstöße gegen das hu-
manitäre Völkerrecht begangen wurden, namentlich über die Feststellungen in der vom Generalsekretär 
erstellten Zusammenfassung des Berichts der Untersuchungskommission106 sowie in dem Bericht der Er-

______________ 
104 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781, 917; 
LGBl. 1989 Nr. 21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 300. 
105 S/2003/529, Anlage. 
106 Siehe A/63/855-S/2009/250. 
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mittlungsmission der Vereinten Nationen für den Gaza-Konflikt107, und erneut darauf hinweisend, dass alle 
Parteien den an sie gerichteten Empfehlungen ernsthaft Folge leisten müssen, um Rechenschaftspflicht und 
Gerechtigkeit zu gewährleisten, 

 beklagend, dass infolge der Feindseligkeiten im Gazastreifen und in Israel im November 2012 Zi-
vilpersonen getötet wurden, darunter Frauen und Kinder, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die kurz- und langfristigen schädlichen Auswirkungen 
dieser erheblichen Zerstörungen und der anhaltenden Behinderung des Wiederaufbauprozesses durch die 
Besatzungsmacht Israel auf die Menschenrechtslage und die sozioökonomische und humanitäre Lage der 
palästinensischen Zivilbevölkerung, 

 sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die israelische Politik der Abriegelungen und 
die Verhängung gravierender Einschränkungen, namentlich durch Hunderte von Hindernissen für die Be-
wegungsfreiheit, die Errichtung von Kontrollpunkten und die Auferlegung eines Genehmigungssystems, 
die allesamt die Bewegungsfreiheit von Personen und Gütern, namentlich medizinischen und humanitären 
Gütern, im gesamten besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, behindern und den 
Zusammenhang des Gebiets beeinträchtigen, und über die sich daraus ergebende Verletzung der Menschen-
rechte des palästinensischen Volkes und die negativen Auswirkungen auf seine sozioökonomische Lage, 
die im Gazastreifen nach wie vor eine humanitäre Krisensituation darstellt, und auf die Anstrengungen zur 
Wiederherstellung und Entwicklung der palästinensischen Wirtschaft sowie gleichzeitig Kenntnis nehmend 
von den jüngsten Entwicklungen der Lage im Hinblick auf den Zugang dorthin, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis darüber, dass Tausende von Palästinensern, darunter vie-
le Kinder und Frauen, nach wie vor in israelischen Gefängnissen oder Hafteinrichtungen unter harten Be-
dingungen inhaftiert sind, die ihr Wohlergehen beeinträchtigen, darunter unter anderem unhygienische Zu-
stände, Einzelhaft, die verbreitete Anwendung der Verwaltungshaft von übermäßiger Dauer ohne Anklage 
und ohne ordnungsgemäßes Verfahren, das Fehlen einer angemessenen medizinischen Versorgung, die 
Verweigerung von Familienbesuchen und die Verweigerung eines ordnungsgemäßen Verfahrens, sowie mit 
dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die Misshandlung und Drangsalierung palästinensischer Häft-
linge und alle Berichte über Folter, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis darüber, dass zahlreiche palästinensische Gefangene kürz-
lich aus Protest gegen die harten Bedingungen ihrer Gefangenhaltung und Inhaftierung durch die Besat-
zungsmacht in Hungerstreik getreten sind, und zugleich Kenntnis nehmend von der im Mai 2012 erzielten 
Vereinbarung über die Haftbedingungen in israelischen Gefängnissen und ihre vollständige und unverzüg-
liche Umsetzung fordernd, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die möglichen Folgen des Erlasses militärischer Anordnun-
gen durch die Besatzungsmacht Israel in Bezug auf die Inhaftierung, Gefangenhaltung und Ausweisung 
palästinensischer Zivilpersonen aus dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, 
und in dieser Hinsicht daran erinnernd, dass die Ausweisung von Zivilpersonen aus besetzten Gebieten 
nach dem humanitären Völkerrecht verboten ist, 

 unter Betonung der Notwendigkeit, alle Gewalthandlungen, Belästigungen, Provokationen und 
Aufwiegelungen seitens extremistischer israelischer Siedler, vor allem gegen palästinensische Zivilperso-
nen, einschließlich Kindern, und ihr Eigentum, darunter Wohnhäuser, Agrarland und historische und reli-
giöse Stätten, zu verhindern, und mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Verletzung der Men-
schenrechte der Palästinenser in dieser Hinsicht, 

 überzeugt, dass eine internationale Präsenz erforderlich ist, um die Lage zu überwachen, zur Been-
digung der Gewalt und zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung beizutragen und den Parteien 
dabei behilflich zu sein, die erzielten Übereinkünfte durchzuführen, und in dieser Hinsicht an den positiven 
Beitrag der Vorübergehenden internationalen Präsenz in Hebron erinnernd, 

______________ 
107 A/HRC/12/48. 
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 Kenntnis nehmend von den anhaltenden Anstrengungen und greifbaren Fortschritten im palästinen-
sischen Sicherheitssektor, mit der Aufforderung an die Parteien, die Zusammenarbeit fortzusetzen, die den 
Palästinensern wie auch den Israelis zugute kommt, insbesondere durch die Förderung der Sicherheit und 
die Vertrauensbildung, und der Hoffnung Ausdruck verleihend, dass sich diese Fortschritte auf alle wichti-
gen Bevölkerungszentren ausweiten werden, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Parteien, Ruhe zu bewahren und Zurückhaltung zu 
üben sowie provozierende Handlungen, Aufwiegelungen und Hetzreden zu unterlassen, insbesondere in 
religiös und kulturell sensiblen Bereichen, einschließlich in Ost-Jerusalem, und alle möglichen Schritte zu 
unternehmen, um günstige Voraussetzungen für den Erfolg der wiederaufgenommenen Friedensverhand-
lungen zu schaffen, 

 unter Betonung des Rechts aller Menschen in der Region auf den Genuss der in den internationalen 
Menschenrechtspakten verankerten Menschenrechte, 

 1. erklärt erneut, dass alle Maßnahmen und Handlungen, welche die Besatzungsmacht Israel in 
dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, unter Verstoß gegen die einschlägi-
gen Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten104 und unter Zuwiderhandlung gegen die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
durchgeführt hat, unrechtmäßig sind und keine Gültigkeit besitzen; 

 2. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel alle Praktiken und Handlungen unterlässt, die die 
Menschenrechte des palästinensischen Volkes verletzen, einschließlich der Tötung und Verletzung von 
Zivilpersonen, der willkürlichen Inhaftierung und Gefangenhaltung von Zivilpersonen, der Vertreibung von 
Zivilpersonen und der Zerstörung und Beschlagnahme zivilen Eigentums, und dass sie das Recht der Men-
schenrechte uneingeschränkt achtet und ihren sich daraus ergebenden rechtlichen Verpflichtungen nach-
kommt, einschließlich im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen; 

 3. verlangt außerdem, dass die Besatzungsmacht Israel die Bestimmungen des Vierten Genfer 
Abkommens von 1949104 vollständig einhält und unverzüglich alle gegen das Abkommen verstoßenden 
Maßnahmen und Aktionen beendet; 

 4. fordert Israel auf, mit dem Menschenrechtsrat und dem Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte wieder uneingeschränkt zusammenzuarbeiten; 

 5. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel ihre sämtlichen Siedlungstätigkeiten, den Bau der 
Mauer und alle anderen auf die Änderung des Erscheinungsbilds, des Status und der demografischen Zu-
sammensetzung des besetzten palästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusalems und seiner Umge-
bung, abzielenden Maßnahmen beendet, die allesamt, neben anderen Folgen, schwerwiegende und schädli-
che Auswirkungen auf die Menschenrechte des palästinensischen Volkes und die Aussichten auf eine fried-
liche Regelung auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung haben; 

 6. fordert, dass der Notlage palästinensischer Gefangener und Häftlinge in israelischen Gefäng-
nissen und ihren nach dem Völkerrecht bestehenden Rechten dringend Aufmerksamkeit gewidmet wird, 
und ruft beide Seiten auf, Anstrengungen zur weiteren Freilassung von Gefangenen und Häftlingen zu un-
ternehmen; 

 7. verurteilt alle Gewalthandlungen, einschließlich aller Akte des Terrors, der Provokation, der 
Aufwiegelung und der Zerstörung, insbesondere die übermäßige Anwendung von Gewalt durch die israeli-
schen Besatzungstruppen gegen palästinensische Zivilpersonen, insbesondere im Gazastreifen, die viele 
Tote und eine große Zahl von Verletzten, namentlich unter den Kindern, gefordert und zu massiven Be-
schädigungen und Zerstörungen von Häusern, Eigentum, lebenswichtiger Infrastruktur und öffentlichen 
Institutionen, darunter Krankenhäuser, Schulen und Einrichtungen der Vereinten Nationen, und von Agrar-
land sowie zur Binnenvertreibung von Zivilpersonen geführt haben; 

 8. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis über das Abfeuern von Raketen auf israelische Zivilgebie-
te, das Tote und Verletzte gefordert hat; 

 9. verlangt erneut die volle Durchführung der Resolution 1860 (2009) des Sicherheitsrats; 
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 10. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen entspre-
chend dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 2004103 und den Forderungen in den 
Resolutionen der Generalversammlung ES-10/15 und ES-10/13 vom 21. Oktober 2003 nachkommt und 
dass sie den Bau der Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und 
seiner Umgebung, sofort einstellt, die dort bereits errichteten Mauerabschnitte umgehend abbaut, alle damit 
zusammenhängenden Gesetze und Verordnungen widerruft oder für unwirksam erklärt und für alle Schä-
den Ersatz leistet, die durch den Bau der Mauer mit ihren schwerwiegenden Auswirkungen auf die Men-
schenrechte und die sozioökonomischen Lebensbedingungen des palästinensischen Volkes verursacht wur-
den; 

 11. weist erneut auf die Notwendigkeit hin, die Einheit, den Zusammenhang und die Unversehrt-
heit des gesamten besetzten palästinensischen Gebiets zu achten und die Bewegungsfreiheit von Personen 
und Gütern in dem palästinensischen Gebiet, einschließlich des Verkehrs von und nach Ost-Jerusalem, in 
den und aus dem Gazastreifen, zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen und mit den übrigen 
Teilen der Welt, zu gewährleisten; 

 12. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die von ihr verhängten anhaltenden Abriegelungen und 
Einschränkungen der Wirtschaftstätigkeit und der Bewegungsfreiheit aufzuheben, einschließlich derjeni-
gen, die einer Blockade des Gazastreifens gleichkommen, und in dieser Hinsicht das Abkommen über die 
Bewegungsfreiheit und den Zugang sowie die Einvernehmlichen Grundsätze für den Grenzübergang Rafah, 
beide vom 15. November 2005, uneingeschränkt anzuwenden, um den dauerhaften und regelmäßigen Per-
sonen- und Güterverkehr und die Beschleunigung des lange überfälligen Wiederaufbaus im Gazastreifen zu 
ermöglichen; 

 13. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, dem palästinensischen Volk auch weiterhin Nothil-
fe zu gewähren, um die finanzielle Krise und die katastrophale sozioökonomische und humanitäre Lage, 
insbesondere im Gazastreifen, zu mildern; 

 14. betont, dass die palästinensischen Institutionen und Infrastrukturen erhalten und ausgebaut 
werden müssen, damit lebenswichtige öffentliche Dienste für die palästinensische Zivilbevölkerung er-
bracht und die Menschenrechte, einschließlich der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte, gefördert werden können; 

 15. fordert alle Staaten sowie die Sonderorganisationen und Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen nachdrücklich auf, das palästinensische Volk im Hinblick auf die baldige Verwirklichung 
seiner unveräußerlichen Menschenrechte, namentlich seines Selbstbestimmungsrechts, auch weiterhin zu 
unterstützen und ihm dabei Hilfe zu gewähren; 

 16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung 
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 68/84 

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 11. Dezember 2013, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 
169 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 12 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/68/425, Ziff. 20)108. 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik 
Syrien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, 
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana, 
Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chile, China, Costa Rica, Côte 
d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Domi-
nikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, 
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, 

______________ 
108 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Arabische 
Republik Syrien, Bahrain, Belarus, Brunei Darussalam, Dschibuti, Ecuador, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komo-
ren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Nicaragua, Nigeria, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Tunesien, 
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate und Staat Palästina. 
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